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I.

Wo kann ich mich 

informieren ?



www.maltejoerguffeln.de



Hilfreiche  Links

www.datenschutz.hessen.de

www.lda.bayern.de

www.duesseldorfer-kreis.de

www.feuerwehr-hessen.de

www.lfv-bayern.de

www.dsgvo-verstehen.bayern.de

www.innen.hessen.de



Literatur

Bayerisches Landesamt für 

Datenschutzaufsicht (Hrsg.): Erste Hilfe zur 

Datenschutz-Grundverordnung für 

Unternehmen und Vereine, ISBN 089-3-

406.7166-1; € 5,50



II.

Das Prinzip des 

Datenschutzes



Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung

( entwickelt aus Art. 2 GG)

Datenverarbeitung ist 

verboten,

es sei denn, Sie ist erlaubt !

(Verbot mit Erlaubnisvorbehalt)



Datenverarbeitung ist erlaubt 

( Art. 6 I DS- GVO)...

a. Einwilligung

b. Vertrag oder vorvertragliche 

Maßnahmen

c.rechtlichen Verpflichtungen

d.lebenswichtigen Interessen

e. öffentlichem Interesse, Ausübung 

öffentlicher Gewalt

f. berechtigten Interessen eines 

Verantwortlichen oder Dritten



III.

Unsere Homepage



Anbieterkennung ( §§ 5, 6 TMG)

Mindestinhalte für  Vereine

Name, Anschrift des Vereins, Vorstand nach 

§ 26 BGB

E-Mail-Adresse der Kontaktperson, des Vorstandes

VR- Nummer (bei e.V.)

Umsatzsteueridentifikationsnummer (§ 27 a UStG)

Weitere  Begrifflichkeiten in der Praxis:

„Impressum“, „Webimpressum“, „Anbieterkennzeichnung“  

„Kontakt“. 



Mögliche Haftungsrisiken

 Domainname

 Inhaber der Domain

 Anbieterkennung

 Bilder ( gemeinfrei, lizenzfrei, lizenzpflichtig)

 Texte und Zitate Dritter

 Urheberrechte Dritter

 Datenschutzbestimmungen

 Social-Media-embedding, facebook, youtube
(vgl. dazu:http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2015&Sort=3&nr=71618&pos=0&anz=115



IV.

Bilder im Verein – Wir 

sorgen vor !



●Recht am eigenen Bild

( Arg. aus Art. 2 DS- GVO)

●§ 22 KunstUrhG: „ nur mit Einwilligung“

●§ 23 KunstUrhG:“ ohne Einwilligung“

(1) Zeitgeschichte; (2) Personen als Beiwerk, (3) 

Versammlungen. Öffentliche Aufzüge, öffentliche 

Vorgänge; (4) Verbreitung/Schaustellung i.Z.m. Kunst

●Informierte Einwilligung:  Alle 

Lebenssachverhalte erfassen



Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine 

Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE 

LINKEN ( BT- Drs. 19/3341 Seite 8)

„ Für die Veröffentlichung von Fotografien enthält das 

Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) zusätzliche 

Regelungen, die auch unter der seit dem 25.Mai 2018 

geltenden DS- GVO fortbestehen.

Das KunstUrhG liefert demnach auch unter der Geltung der 

DS- GVO weiterhin eine nationale Rechtsgrundlage 

für die Verbreitung und Schaustellung von 

Personenbildnissen.“



„Fotoerlaubnis“
 schriftlich, aus Beweisgründen!

 „alle“ Feuerwehrsachverhalte konkret erfassen

 Bei Kindern durch „alle“ 

Erziehungsberechtigten(§§ 1626,1629 BGB):

“Die Eltern vertreten das Kind gemeinschaftlich!“

TIPP für „öffentliche Veranstaltungen“:

Fotohinweise- Aushang, Durchsage, Infoblatt als  

zusätzliche Information



MUSTER 

FOTOHINWEIS/DURCHSAGE

„ Herzlich Willkommen bei unserer 

öffentlichen Veranstaltung. Wir weisen Sie 

darauf hin, dass anlässlich der Veranstaltung 

Bilder und Videos von Ihnen gemacht und in 

Print und Telemedien veröffentlicht werden 

können.“



MUSTER 

Zusätzliche Information 

Datenschutz

https://www.moserholding.com/datenschutz/d

atenschutz_fotos_videos.pdf



Zur Entspannung

„ Tatsache ist, dass beim BayLDA 

in den letzten Jahren keinerlei 

Beschwerden über die 

Veröffentlichung von Bildern 

durch Vereine eingegangen sind“

(Quelle:BayLDA FAQ Bilder und Verein Seite 5)



TIPP des BayLDA

„ Fragen Sie sich vor der 

Veröffentlichung des Fotos einer 

anderen Person, ob sie es auch dann 

im Internet veröffentlichen würden, 

wenn sie selbst auf dem Foto zu 

sehen wären!“

(Quelle:BayLDA FAQ Bilder und Verein Seite 5)



V.

Aktuelle Rechtsprechung 

zur DS- GVO



LG Würzburg, Beschluss v. 13.09.2018 – 11 O 1741/18 

UWG

Dem Antragsteller steht ein Verfügungsanspruch auf Unterlassung zu, das 

der Antragsteller glaubhaft gemacht hat, dass die Antragsgegnerin 

bezüglich ihrer Homepage gegen die Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO), die spätestens seit 25.05.2018 umzusetzen ist verstößt. Die im 

Impressum der Antragsgegnerin enthaltene 7-zeilige 

Datenschutzerklärung genügt der neuen DSGVO 

nicht. Es fehlen Angaben zum/zur Verantwortlichen, zur Erhebung und 

Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck deren 

Verwendung, eine Erklärung zur Weitergabe von Daten, über Cookies, 

Analysetools, aber vor allem die Belehrung über die Betroffenenrechte, 

insbesondere Widerspruchsrecht, Datensicherheit und ein Hinweis zur 

Möglichkeit, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren



Oberlandesgericht Köln, 15 W 27/18

„ KUG gilt auch unter der DS- GVO“

Art 85 Abs. 2 DS-GVO macht im Kern keine materiell-rechtlichen Vorgaben 

(Auernhammer/von Lewinski, DS-GVO, 5. Aufl. 2017, Art. 85 Rn. 13; 

Gierschmann u.a/Schulz/Heilmann, DSGVO, Art. 85 Rn. 3, 34, 67, 72 ff.), 

sondern stellt nur auf die Erforderlichkeit zur Herbeiführung 

der praktischen Konkordanz zwischen Datenschutz 

einerseits und Äußerungs- und 

Kommunikationsfreiheit andererseits ab. Da 

Datenschutzregelungen als Vorfeldschutz letztlich immer die 

journalistische Arbeit beeinträchtigen, sind daher hier keine strengen 

Maßstäbe anzulegen (Auernhammer/von Lewinski, DS-GVO, 5. Aufl. 2017, 

Art. 85 Rn. 13; Gierschmann u.a/Schulz/Heilmann, DSGVO, Art. 85 Rn. 61). 

Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass Art 85 DS-GVO gerade 

den Normzweck hat, einen sonst zu befürchtenden Verstoß der DS-GVO 

gegen die Meinungs- und Medienfreiheit zu vermeiden (vgl. etwa 

Gierschmann u.a/Schulz/Heilmann, DSGVO, Art. 85 Rn. 1).



Am Ende….
„ Man muss ja noch in der 

Lebenswirklichkeit bleiben…“

(Mitarbeiterin einer Datenschutzbehörde, 10.2018)

„Wir kriegen dieses Land nur wieder ins 

Lot, wenn wir uns auf den guten, 

einfachen Menschenverstand
besinnen.“

( Lee Iacocca, amerikanischer Unternehmer)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und Ihre aktive Mitarbeit

Ihr

Malte Jörg Uffeln

www.maltejoerguffeln.de


